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Urteil 
 
Über den Einspruch des Vereins A gegen die Protestentscheidung des Kreises 
Forchheim, Rangliste Herren, Nachziehen eines Spielers auf 2.7. wegen Erkrankung 
des Spielers X seit 16.1.2012. 
Nach § 9 RVStO ist für Entscheidungen auf Kreisebene keine Berufung von Beisitzern 
erforderlich. Die Entscheidung obliegt dem Vorsitzenden des Sportgerichtes. 
 

Der Einspruch wird zurückgewiesen. 
 
Sachverhalt 
Der Spieler X hat am 16.1.2012 eine Achillessehnenruptur erlitten. 
Eine Wundheilstörung nach OP hat den Heilungsverlauf verzögert, sodass vom 
16.1.2012 bis 15.1.2013 ein Training medizinisch contraindiziert war. (Zitat der 
behandelnden Ärztin). Dadurch wird das Attest derselben Ärztin vom 5.7.2012 
aufgehoben und die Wundheilung bis Ende 2012 verlängert.  
Dies bestätigen des weiteren Schreiben diverser behandelnder Kliniken vom 
8.8.2012, 7.9.2012, 25.9.2012 und 22.10.2012.  
 
Entscheidungsgründe 
 
Zuständigkeit 
Der Einspruch ist zulässig. 
Er erfolgte form- und fristgerecht beim zuständigen Vorsitzenden des Sportgerichtes 
Bezirk Oberfranken. Der Nachweis des Kostenvorschusses ist erfolgt. 
 
Begründung 
Das ärztliche Attest vom 3.12.2012 zeigt den Zusammenhang zwischen Verletzung 
im Januar 2012 und der durchgehenden Dauer des Heilungsverlaufes bis 15.1.2013. 
 
(…) 
 
Rechtsmittelbelehrung 
(…) 
 
Kulmbach, den 15.1.2013 
W. Hamper 


